
Anlage 1
Leistungsbeschreibung

über die Vergabe von


arbeitsmedizinischer Vorsorge,
Eignungsuntersuchungen und Impfungen
für ehrenamtlich tätige Personen im Regionalstellenbereich

Hannover


für die



Bundesanstalt Technisches Hilfswerk
Landesverband
Bremen, Niedersachsen


Öffentliche Ausschreibung einer Rahmenvereinbarung

für die im Landesverband Bremen, Niedersachsen der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) aufgestellten Organisationseinheiten (im Folgenden OE) im Regionalbereich Hannover. 

Diese umfassen 3 Ortsverbände (OV) Los 1 (Bückeburg, Stadthagen, Rinteln) und  3 Ortsverbände im Los 2 (Ronnenberg, Springe, Hameln).

Es sind folgende Leistungen zu übernehmen:

1. Durchführung von Untersuchungen an THW-Angehörigen nach Anlage 3 „Übersicht Gesundheitsuntersuchungen für den Dienst im THW“:

· Eignungsuntersuchung für Tätigkeiten unter leichtem Atemschutz bis 3kg (ehem. G26.1)
· Eignungsuntersuchung für Tätigkeiten unter mittlerem Atemschutz bis 5kg (ehem. G26.2)
· Eignungsuntersuchung für Tätigkeiten unter schwerem Atemschutz über 5kg (ehem. G26.3)
· Eignungsuntersuchung für Arbeiten mit Absturzgefahr (ehem. G41)
· Titer-Bestimmung im Sinne einer Pflichtvorsorge bei Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung (z.B. nach länger zurückliegenden Impfungen) (ehem. G42)
· Eignungsuntersuchung nach DIN 58220 (Seh-, Hör- und allgemeine Tauglichkeit als Eignungsuntersuchung für Bootsführer/-innen)
· Arbeitsmedizinische Eignungsuntersuchung für Arbeitsaufenthalt im Ausland unter besonderen klimatischen und gesundheitlichen Belastungen (mit zusätzlichem Belastungs-EKG (mind.150W) und Lungenfunktionstest (mind. 80%)) (ehem. G35)
· Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung nach Auslandsaufenthalt (ehem. G35)
· Eignungsuntersuchung nach Fahrerlaubnisverordnung (FeV) Kraftfahrer/-innen C, CE, D1E, DE
· Eignungsuntersuchung nach (ehem. G25) für das Führen von Flurförderzeuge, Bergeraumgeräten, Baggern, Kränen

2. Durchführung von Impfungen für THW-Angehörige nach Anlage 6 „THW Impfmatrix“:

· Hepatitis A (inkl. Bestimmung der Titer)
· Hepatitis B (inkl. Bestimmung der Titer)
· Gelbfieber
· Meningokokken (ACWY)
· Typhus
· Tollwut
· FSME
· Japanische Enzephalitis
· Masern (inkl. Bestimmung der Titer)
· Polio
· Tetanus
· Diphtherie

Nähere Leistungsbeschreibung

Die Untersuchungen und Impfungen werden entsprechend der Verwendung der THW-Angehörigen beauftragt. Es ist in der Regel nicht die Gesamtheit aller Untersuchungen für alle THW-Angehörigen nötig!

Aufgrund der Struktur einer ehrenamtlich getragenen Einsatzorganisation des Bundes ist die Vereinbarkeit der notwendigen Arzttermine mit den privaten sowie beruflichen Interessen in Einklang zu bringen.

Die Leistungen werden in den Praxisräumen des Auftragnehmers abgerufen.

Darüber hinaus wird ein Mal im Quartal ein Sammeltermin an Samstagen zwischen 9:00 und 14:00 Uhr anvisiert.

Die Auftragnehmerin muss über entsprechend qualifiziertes Personal und ausreichendes medizinisches Hilfspersonal verfügen und dieses vor Ort einsetzen (siehe Anlage 4 Punkt 2.1.2). 

Das durchzuführende Auftragsvolumen, d.h. die ungefähre Abnahmemenge pro Jahr, ist nicht exakt kalkulierbar, da die Untersuchungen und Impfungen einsatzabhängig und somit nicht vorhersehbar sind.

Die ungefähre Abnahmemenge wurde in Anlage 2 aufgrund vorliegender Daten vorsichtig geschätzt. Die Abnahmemengen sind daher rein fiktiv und dienen lediglich als Kalkulationsgrundlage.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass starke Schwankungen der Abnahmemenge in der Sache begründet und daher unvermeidlich sind. Niedrigere Abnahmemengen rechtfertigen daher keinerlei Ersatzansprüche. Höhere Abnahmemengen sind zu den vertraglich vereinbarten Konditionen zu erbringen.

Vertragsbeginn ist der 01.07.2026. Bestellerin ist die o. a. Stelle. Für die Bestellerin handelt auf Ortsebene die jeweils zuständige Leitung der Regionalstelle des THW.

Die Vergabeverordnung (VgV) ist Teil der Rahmenvereinbarung. Diese ist unter anderem auf der Homepage des Beschaffungsamtes des Bundesministeriums des Innern (http://www.beschaffungsamt.de) kostenfrei abrufbar. 

Angebote dürfen nicht freibleibend sein. Es gelten ausschließlich die VOL/B, die als Anlage beigefügt ist. Verweise auf allgemeine oder sonstige (Geschäfts-) Bedingungen werden nicht akzeptiert.

Verfahren und Fristen
Offenes Verfahren (VgV)

Die Angebotsfrist läuft am 19.05.2026, 09:00 Uhr ab. Bis zu diesem Zeitpunkt müssen die Teilnahmeunterlagen der Vergabestelle vorliegen. Die Zuschlags- und Bindefrist endet 6 Wochen später.

[bookmark: _GoBack]Orte der Leistungserbringung

Regionalstellenbereich Hannover Los 1 (OV Bückeburg, OV Stadthagen, OV Rinteln):

Um die Anfahrt für die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen in einem zumutbaren
Rahmen zu halten, dürfen die Geschäftsräume des Auftragnehmers nicht weiter als 45
Fahrminuten von den Ortsverbänden Bückeburg, Stadthagen und Rinteln entfernt sein:                                                       OV Bückeburg, Petzer Straße 19i, 31675 Bückeburg; OV Stadthagen, Am Sonnenbrink 22, 31655 Stadthagen; OV Rinteln, Heisterbreite 7, 31737 Rinteln.

Regionalstellenbereich Hannover Los 2 (OV Ronnenberg, OV Springe, OV
Hameln):

Um die Anfahrt für die ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen in einem zumutbaren
Rahmen zu halten, dürfen die Geschäftsräume des Auftragnehmers nicht weiter als 45
Fahrminuten von den Ortsverbänden Ronnenberg, Springe, Hameln):
 entfernt sein:
OV Ronnenberg, In der Beschen 2a, 30952 Ronnenberg; OV Springe, In der Wanne 5, 31832 Springe; OV Hameln, Schwarzer Weg 41, 31789 Hameln.


Eignungskriterien:
Besondere Bewerbungsbedingungen		Anlage 4
Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit		Anlage 7


Einzureichende Unterlagen:
Anlage 2	Preisblatt für 1 Jahr, bitte ausfüllen
Anlage 4	Besondere Bewerbungsbedingungen
Anlage 5	Rahmenvereinbarung (RV) unterschrieben	
Anlage 7	Eigenerklärung zur Zuverlässigkeit

Bei Bieterinnengemeinschaften			Anlage 12
Bei Vergabe an Unterauftragnehmende		Anlage 13 und 14


Zuschlagskriterien:
Der Zuschlag erfolgt zu 80% an das wirtschaftlichste Angebot, einschließlich angebotener Skonti und zu 20% aufgrund der Fahrminuten der einzelnen OE. Die kassenärztlichen Leistungen werden bei der Zuschlagserteilung nicht berücksichtigt.

Wenn mehrere Angebote dieselbe Rankings Position haben (Preisgleichheit), entscheidet die Vergabestelle im Wege eines Auslosungsverfahrens über den Zuschlag.
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